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Ö!nungszeiten Rathaus: 
Mo - Mi  08.30 - 11.30 Uhr  
Di   14.00 - 16.00 Uhr  
Do  15.00 - 18.00 Uhr  
Fr  08.30 - 11.30 Uhr  

Redaktion „donnerstags“ - wir sind erreichbar 
unter: 
Tel: 07777/311 
Fax: 07777/1681 
email: info@gemeindebuchheim.de  

 

 

Einladung zur ö!entlichen Gemeinderatssit-
zung am Montag, 20.04.2020 
Am Montag, 20.04.2020 $ndet um 19.30 Uhr im Saal des Bürger-
hauses eine ö"entliche Gemeinderatssitzung statt. 

Tagesordnung: 
19/2020     Genehmigung von Spendenangeboten /-eingängen 

nach § 78 Abs. 4 GemO  
20/2020  Interkommunale Zusammenarbeit – ö"entlich-rechtli-

che Vereinbarung zum Anschluss und zur Betreuung der 
kommunalen Abwasseranlagen der Gemeinden Leiber-
tingen und Buchheim 

 -  Beratung und Entscheidung über die öR Vereinbarung 
mit Ergänzung  

21/2020  Bauantrag: Neubau eines Betriebsgebäudes mit Tank-
platz, Rai"eisenstraße, Flurstück Nr. 4112/6  

22/2020  Bauantrag: Neubau von Werk- und Lagerhallen, Anlage 
von Stellplätzen, Flurstück Nr. 4112/5  

23/2020  Bauantrag: Neubau von 4 Gemeinschaftsgaragen, Erlen-
weg, Flurstücke 121/11/12/13/14/15  

24/2020  Bauantrag: Gebäudesanierung, Einbau von drei 2-Zim-
merwohnungen im Altbestand des Wohnteils, Thalhei-
mer Straße 3  

25/2020 Verschiedenes, Wünsche und Anträge  

Im Anschluss an die ö"entliche Gemeinderatssitzung %ndet eine 
nichtö"entliche Gemeinderatssitzung statt.  

Zur Teilnahme an der ö"entlichen Sitzung ist die Bevölkerung recht 
herzlich eingeladen. Wir weisen darauf hin, dass auch hier auf die 
einzuhaltenden Mindestabstände geachtet werden muss und nur 
eine begrenzte Anzahl von Zuhörern zugelassen werden kann.  

Claudette Kölzow  
Bürgermeisterin    

Farbenfrohe Ho!nungsboten im  

Eingangsbereich des Kindergarten  

St. Josef und Bürgerhauses!

Wir halten Sie auf dem Laufenden ! 

Auf der Homepage der Gemeinde Buchheim unter 
www.gemeindebuchheim.de %nden Sie unter der Rubrik 
„Aktuelles“ Meldungen zur aktuellen Situation! 

Wie geht es weiter? Wir wollen Sie gerne auf dem Laufenden 
halten und freuen uns über Ihren virtuellen Besuch! 

Ihr Rathaus-Team  
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Die wichtigsten Telefonnummern auf einen Blick

Bereitschaftsdienste

Ärzte:
an den Wochenenden und Feiertagen
Notfallpraxis Tuttlingen  01805/19292370
an den Wochenenden und Feiertagen  
Notfallpraxis Sigmaringen 0180/1929260

Apotheken-Notdienst:
18.04.2020   
Hubertus-Apotheke Tuttlingen, 
Bahnhofstraße 41
78532 Tuttlingen 07461/3280   
19.04.2020  
Nellenburg-Apotheke Liptingen, 
Stockacher Straße 14/1 
78576 Liptingen 07465/92720
Tagesaktuelle Notdienst-Informationen er-
halten Sie auf den Seiten der Landesapothe-
kerkammer Baden-Württemberg: 
http://lak-bw.notdienst-portal.de/ 
Oder kostenfrei aus dem Festnetz: (0800) 
0022833. 

Notfalldienste:
Ärztlicher Notfalldienst 
Tel. 01805/19292-370 
Rettungsdienst 19222
Zusatz zu wichtigen Rufnummern für den 
ärztlichen Bereitschaftsdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wo-
chenenden und Feiertagen und außerhalb 
der Sprechstundenzeiten: 
Kostenfreie Rufnummer 116117
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: 
docdirekt - Kostenfreie Onlinesprechstunde 
von niedergelassenen Haus- und Kinder-
ärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter 
0711 – 96589700 oder docdirekt.de

Zahnärztlicher  
Notfalldienst

0180322255520

Tierarzt
Dr. Kettenacker, Tel: 07575/92040 
Dr. Kullen, Tel: 07575/9276993 
oder 01727401632

Zentrale Hals-Nasen- 
Ohren-Notfallpraxis 

am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villin-
gen-Schwenningen (1. OG. Hauptgebäude): 
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10 bis 20 Uhr 
(ohne Voranmeldung) (Tel.: 01805-19292410) 

Kath. Sozialstation -  
Altenhilfe-

Zweigstelle Fridingen 
Ambulante Kranken- und Altenp$ege 
Einsatzleitung 
Frau Christiane Graf 
Tel. 07463/7980

Familienp$ege und  
Dorfhilfe

Vermittlung/Einsatzleitung
Tel. 07461/9354-13
Tel. 07771/8759177

Frauenhaus Tuttlingen

07461/2066

Ambulante Beratungs- 
stelle des Frauenhauses 

Tuttlingen07461/161666

KöBücherei St. Stephanus 
Die Bücherei bleibt voraus-
sichtlich bis zum 21.04.2020 
geschlossen! 

Ihr Büchereiteam 

Nachbarschaftshilfe von 
Haus zu Haus

Monika Kohler Tel.07777/1732
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.hilfe-von-haus-zu-haus.de 

Caritas-Diakonie-Centrum
Bergstr.14,  78532 Tuttlingen  
Tel. 07461 969717-0 
Fax. 07461 969717-29 
Unsere Ö'nungszeiten: 
Mo, Di, Do, Fr  09.00-12.00 Uhr 
Mo, Di  14.00-17.00 Uhr 
Do  14.00-18.00 Uhr

Phönix gemeinsam gegen 
sexuellen Missbrauch e.V. 

Phoenix e.V. Tuttlingen
Wilhelmstr. 4, 78532 Tuttlingen
Tel: 07461/770550
homepage: phönix-tuttlingen.de 
email: anlaufstelle@phönix-tuttlingen.de 
sowohl phoenix-tuttlingen@gmx.de 
Telefonische Sprechzeiten: 
Mo.   10.00h - 12.00h 
Di. 17.00h - 19.00h 
Do.   15.00h - 17.00h 
persönliche Gespräche nach telefonischer 
Vereinbarung

Fachstelle Sucht  
Tuttlingen: 1+

Bahnhofstraße 39, 78532 Tuttlingen 
Telefon: 07461/966480 
O&ene Sprechstunde: 
Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr 
E-mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de

Pfarrämter
Kath. Pfarramt St. Silvester/Seelsorgeeinheit Egg 
Schulstrasse 4 
78576 Emmingen-Liptingen 
Tel. 07465/703   Fax 07465/2407 
Ö&nungszeiten: 
Montag 16.00-18.00 Uhr; 
Mittwoch 09.00-11.00 Uhr; 
Donnerstag 11.00-12.00 Uhr 
Internet:www.seegg.de- 
E-Mail: pfarramt@seegg.de 
Pfarrer Ewald Billharz – 
ewald.billharz@seegg.de 
Gemeindereferentin: Marlies Kießling, 
marlies.kiessling@seegg.de 
Büro Liptingen: 07465/9273720

Evang.Pfarramt 
Pfarrer Matthias Lasi 
Tel.07463/382 
Telefax 07463/990558 
E-Mail: 
Pfarramt.Muehlheim-Donau elk-wue.de 

Förster: Harald Müller, 
mobil: 0172/6367618, 
h.mueller@landkreis-tuttlingen.de 
Kläranlage: Herr Aichelmann, 
Tel. 07575/710, 
klaeranlage@messkirch.de
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Amtliche

Mitteilungen§
Gemeinde Buchheim - Landkreis Tuttlin-
gen 

Aufhebung der Allgemeinver-
fügung zum Verbot von Veran-
staltungen ab 50 Teilnehmern 
und zur Teilnehmerregistrie-
rung und Meldep"icht von 
Veranstaltungen unter 50 Teil-
nehmern anlässlich der Atem-
wegserkrankung (SARS-Cov-2 
(Coronavirus) der Gemeinde 
Buchheim vom 17.03.2020 

Die Allgemeinverfügung zum Verbot von 
Veranstaltungen ab 50 Teilnehmern und zur 
Teilnehmerregistrierung und Meldep"icht 
von Veranstaltungen unter 50 Teilnehmern 
anlässlich der Atemwegserkrankung (SARS-
Cov-2 (Corona-Virus) der Gemeinde Buch-
heim vom 17.03.2020 wird aufgehoben. 
Durch Erlass der Verordnung der Landesre-
gierung über infektionsschützende Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung des Virus 
SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – Coron-
aVO) vom 17.03.2020 sowie der weiteren 
Verordnungen und Hinweise der Landes-
regierung sowie der zuständigen Landes-
ministerien wurde in der Zwischenzeit wei-
terreichende Bestimmungen, welche über 
die o.a. Allgemeinverfügung der Gemeinde 
Buchheim hinaus gehen, erlassen. 

Buchheim, den 14.04.2020 

Claudette Kölzow 
Bürgermeisterin 
Ortspolizeibehörde 

Interessantes

und Wissenswertes

Donaubergland 

Solidaritätsaktion für die 
Gastronomie

Jetzt Gutscheine einlösen - 
später einkehren 
Die Solidaritätsaktion für die 
heimischen Betriebe unter 
dem Motto „#EhrenGastHaus“ 
hat bereits in den ersten zwei Wochen 
eine überwältigende Resonanz erfahren. 
Dafür Allen, die bereits Gutscheine in Ih-
ren „Lieblingsgasthäusern“ bestellt haben, 
schon jetzt ein herzliches Dankeschön. 
Doch die Aktion soll noch weitergehen. 
Die schwierigen Momente für die Betriebe 
kommen erst noch. Deswegen möchte die 
Donaubergland GmbH weiter für eine Un-
terstützung dieser Aktion werben. Die Gut-
scheine lassen sich ja gut auch als persönli-
ches Geschenk für Verwandte und Freunde 
nutzen in der Vorfreude auf eine spätere 
gemeinsames Tre&en und eine Einkehr. Alle 
Infos zur Aktion unter 
www.ehrengasthaus.de 
Mehr Infos zum Donaubergland unter 
www.donaubergland.de  
 
 

Entsorgungsanlagen  
Landkreis Tuttlingen 

Grünschnittabgabe bei den dafür vorge-
sehenen Einrichtungen des Landkreises 
wieder möglich 
Der Landkreis Tuttlingen hat sich entschie-
den die Grünguthöfe unter bestimmten 
Voraussetzungen wieder zu ö&nen. Ab 
Dienstag, dem 14. April 2020 haben die 
Grünguthöfe in Aldingen, Geisingen, Kö-
nigsheim, Mühlheim, Spaichingen, Tros-
singen, Tuttlingen und Wehingen wie folgt 
geö&net: 

Dienstag bis Freitag 
9:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr  
Samstag 9:00 – 13:00 Uhr 
 
Diese erweiterten Ö&nungszeiten, die nur 
für die Woche von Dienstag, 14. April 2020 
bis Samstag, 18. April 2020 gelten, sollen 
dazu dienen, die Abgabe des bisher ge-
sammelten Grünschnitts zeitlich großzü-
gig zu verteilen. Ab Montag, 20. April 2020 
gelten wieder die üblichen Ö&nungszeiten. 
Folgende Hinweise sind von allen Bürgern, 
die Grünschnitt bringen, zu beachten:

Die Besuche der Grünguthöfe sind auf das 
notwendige Minimum zu beschränken.
Kommen Sie maximal zu zweit. Das Per-
sonal des Landkreises kann Ihnen beim 
Entladen nicht helfen.
Die Anzahl der gleichzeitigen Anlieferer 
ist je nach Größe der Grünschnittsammel-
stelle begrenzt. Daher ist mit Wartezeiten 
zu rechnen. 
Während der Wartezeit darf das Auto 
nicht verlassen werden.
Sollten sich Rückstaus bis auf befahrene 
Straßen bilden, liefern Sie zu einem späte-
ren Zeitpunkt den Grünschnitt an.
Die Hygiene- und Abstandsregeln sind 
dringend einzuhalten.

 
Die Wertsto&höfe bleiben zunächst weiter-
hin geschlossen. Sperrmüll kann wie bisher 
nach vorheriger Anmeldung abgeführt wer-
den. Die private Anlieferung von Bauschutt 
auf der Deponie Talheim wird voraussicht-
lich wieder ab dem 20. April 2020 möglich 
sein.
 
Sobald sich Änderungen ergeben werden 
wir Sie über die Presse, unsere Internetseite 
(www.abfall-tuttlingen.de) und über unsere 
Abfall-APP (www.abfallwecker.de) informie-
ren.
 
  
 
 
 

Abfallkalender: 

Restmüll 24.04.2020 
Biomüll 18.04.2020 
Papier 08.05.2020 
Wert-Tonne 05.05.2020 
Windel-Tonne 24.04.2020 
Die Grünschnittannahme ist voraussichtlich 
bis Mitte April abgesagt. Bitte beachten! 
Alle Termine /nden Sie auch im Internet un-
ter: http://www.abfall-tuttlingen.de 

„Nicht nur während der Corona-Pandemie, brauchen Sie uns, und wir brauchen Sie.  Ge-
meinsam meistern wir alles- das ist unsere Devise. Vor, während und nach der Krise.“ 
 
Fördernde Mitglieder sind für uns in dieser Zeit unverzichtbar. Werden Sie Mitglied und 
nutzen Sie viele Vorteile: 
 

-
-

tung eines Haus- Notruf Gerätes erlassen wir Mitgliedern die einmalige Anschlussgebühr 
von 25 Euro. 
 
Schon ab 24 Euro im Jahr und pro Haushalt können Sie das wichtige, ehrenamtliche und 
soziale Engagement unterstützen und gleichzeitig von den vielen Vorteilen pro/tieren. 
 
Werden Sie Mitglied- helfen Sie uns! 
 
DRK Kreisverband Tuttlingen e.V. Frau Margarete Braun Tel. 07461-178716 
Margarete.Braun@drk-tut.de 

IST IHRE HAUSNUMMER 

GUT ERKENNBAR?

Im Notfall 

kann diese 

entscheidend 

für rasche Hilfe 

durch den Arzt 

oder den  

Rettungsdienst 

sein!
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TUTicket 

KidCard-Anträge für das Schuljahr 
2020/21 
Die KidCard ist die Mobilitäts-Flatrate mit 
Freizeitvorteilen für Schüler. 
Der Antrag auf die KidCard für das neuen 
Schuljahr 2020/21 kann ab sofort wie ge-
wohnt über die jeweiligen Schulen gestellt 
werden. Bitte füllen Sie dazu das Formular 
„Antrag auf KidCard“ vollständig aus und 
versehen den Antrag mit einem aktuellen 
Passbild des Schülers/der Schülerin. Alter-
nativ kann das aktuelle Passbild auch auf 
www.tuticket.de - Tickets - KidCard hoch-
geladen werden. Bitte beachten Sie, dass 
Anträge nur bearbeitet werden, wenn das 
Passbild aktuell und auf keinen Fall älter als 
2 Jahre ist. Nur mit einem aktuellen Foto 
kann der Fahrer erkennen, ob Schüler und 
Karte zusammengehören. Wenn der Fahrer 
dies aufgrund eines veralteten Fotos nicht 
kann, kann der Schüler nicht befördert wer-
den oder muss einen weiteren Fahrschein 
kaufen.  
Wichtig zur Kontaktaufnahme bei Unklar-
heiten und Fragen ist die Angabe einer 
E-Mail-Adresse oder einer Telefonnummer 
(Festnetz/ Mobil).  
In das Feld hinter dem gewünschten Beför-
derungsbeginn ist die Klassenstufe einzu-
tragen, in welcher der Schüler/die Schülerin 
mit der KidCard fahren will. Der Starttermin 
muss folglich in der eingetragenen Klassen-
stufe liegen.  
Für die Abbuchung der Eigenanteile muss 
ein SEPA-Lastschriftmandat vorliegen. Bitte 
beachten Sie, dass der Kontoinhaber min-
destens 18 Jahre alt sein muss.  
Weicht der Besteller vom Inhaber der Kid-
Card ab, wenn beispielweise Eltern die Kid-
Card für ihr Kind beantragen, sind unterhalb 
des Unterschriftsfelds Angaben zum Bestel-
ler zu machen.  
In manchen Fällen - insbesondere bei kürze-
ren Strecken - lohnt sich der Preisvergleich 
zwischen KidCard und AboCard Schüler. 
Bitte prüfen Sie daher vor Bestellung der 
KidCard, ob eine AboCard Schüler in Ihrem 
Fall die günstigere Variante sein könnte. Be-
rücksichtigen Sie: Eine AboCard verlängert 
sich automatisch und muss beim Wechsel 
rechtzeitig gekündigt werden, damit nicht 
parallel für die AboCard und die KidCard be-
zahlt werden muss. 

Die KidCard-Anträge sind in der jeweili-
gen Schule abzugeben (ggf. per Post) und 
werden nach dortiger Prüfung an das TUTi-
cket-KundenCenter weitergeleitet. Um 
sicherzustellen, dass die neuen KidCards 
rechtzeitig zum Ende des aktuellen Schul-
jahres in der Schule zur Ausgabe an die 
Schüler vorliegen, ist es erforderlich, dass 
die Anträge bis spätestens zum 20. April 
2020 im TUTicket-KundenCenter vorliegen.  

Das TUTicket-KundenCenter ist bis auf Wei-
teres für den Publikumsverkehr geschlossen. 
Bei Fragen steht Ihnen das TUTicket-Kun-
denCenter zu den regulären Ö%nungszeiten 
unter der Rufnummer 07461 926-3500 so-
wie via E-Mail unter info@tuticket.de gerne 
zur Verfügung. 
 
 

Naturschutzzentrum 

Nettes aus der Natur
Wildbienen – Unterschätzte 
Vielfalt 

Hätten Sie es gewusst? Über 550 verschiede-
ne Bienenarten gibt es in Deutschland. Doch 
wenn wir im Alltag von Bienen reden, dreht 
es sich meist nur um die eine: die Honigbie-
ne. Dabei ist die Vielfalt an Wildbienen von 
enormer Bedeutung für unsere Ökosysteme. 
Die Wildbienen könnten kaum unterschied-
licher sein. Das Spektrum reicht von 3 mm 
Winzlingen bis hin zur 3 cm großen Blauen 
Holzbiene. Im Gegensatz zur Honigbiene 
leben die meisten Wildbienenarten als Ein-
zelgänger. Jedes Bienenweibchen errichtet 
eigene Brutzellen, in die jeweils ein Ei ab-
gelegt und mit einem Nahrungsvorrat aus 
Pollen und Nektar ausgestattet wird. Die so-
litären Bienen verteidigen ihre Nester nicht 
und lassen sich deswegen gefahrlos beob-
achten. 

Wildbienen haben eine enorme Bedeutung 
für die Bestäubung. Dies zeigt sich z. B. im 
zeitigen Frühjahr zur Obstbaumblüte. Wäh-
rend Honigbienen erst bei Temperaturen 
über 10 °C aktiv werden, sind viele Wildbie-
nen auch an kühlen Tagen unterwegs und 
sorgen so dafür, dass wir im Sommer und 
Herbst reichlich Früchte ernten können. Üb-
rigens gehören auch Hummeln zu den Wild-
bienen. Sie fallen uns im Frühjahr meist als 
erstes ins Auge. 
Es lohnt sich also, Wildbienen zu unterstüt-
zen. Die bekannteste Möglichkeit ist das 

Anbieten von Nistgelegenheiten in Form 
von umgangssprachlichen Insektenhotels. 
Allerdings lassen sich damit nur bestimm-
te Arten fördern, die meisten Wildbienen 
nisten im Boden. Noch wichtiger ist daher 
die Scha%ung von Nahrungsquellen. Wer 
in seinem Garten oder auf dem Balkon ein 
Blühangebot aus heimischen, möglichst 
mehrjährigen P*anzen scha%t und auch die 
ein oder andere „wilde Ecke“ zulässt, kann 
vieles bewirken.  
 
 

Klinikum Tuttlingen 

Kita am Leutenberg überbringt Osterpa-
kete  
Die Erzieherinnen der Kita am Leutenberg 
des Klinikum Landkreis Tuttlingen haben 
für die Kinder, die momentan die Kita nicht 
besuchen können, ein kleines Osterpaket 
erstellt. 

Darin be+nden sich ein Osternest vom Os-
terhasen sowie kleine Angebote zum krea-
tiven Gestalten für Zuhause. „Wir Erzieherin-
nen möchten damit vor allem den Kindern 
Freude bereiten, den Kontakt zwischen der 
Kita und den Kindern aufrechterhalten und 
die Eltern mit Ideen für Zuhause unterstüt-
zen“, so Franziska Mink, stellvertretende Lei-
tung der klinikeigenen Kita.

Die Osterpakete wurden am vergangenen 
Freitag zur Abholung vor dem Kindergarten 
bereitgestellt, so hatte jede Familie die Mög-
lichkeit, ihr Paket abzuholen.

„Das Angebot wurde mit großer Begeiste-
rung und Dankbarkeit entgegengenom-
men“, berichtet Franziska Mink. 
 

 
 

Der BLHV informiert ! 

Im Mai 2020 +nden Sprechtage für alle Belange unserer Mitglieder sowie für Versicherte der 
SVLFG statt (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband, Seerheinstr. 10, 78333 Stockach) 

Montag 04.05.2020 Bermatingen 
(Ahausen)

Ehemaliges Schul- u. 
Rathaus 
Meersburger Str. 3

09.00 – 11.30

Mittwoch 06.05.2020 Stockach Bezirksgeschäftsstelle 08.30 – 11.30 
13.30 – 15.00

Donnerstag 07.05.2020 Überlingen 
(Andelshofen)

Schulgebäude 09.00 – 11.30

Dienstag 12.05.2020 a) Meßkirch 
b) Schwenningen

Rathaus 
Rathaus

a) 09.00 - 11.00 
b) 14.00 - 15.00

Mittwoch 13.05.2020 Tengen Rathaus 09.00 - 11.00

Dienstag 19.05.2020 Illmensee Gasthaus Seehof 10.30 - 14.00

Mittwoch 20.05.2020 Stockach Bezirksgeschäftsstelle 08.30 - 11.30 
13.30 – 15.00
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Frau und Beruf 

(Fern-)Sprechtag der Kontaktstelle Frau 
und Beruf  
Kostenfreie Beratung zu allen beru!ichen 
Fragen 
Von der Ausbildungsplatzsuche bis zum 
Wiedereinstieg: Frauen, die beru!iche Fra-
gen klären oder ihre Karriere in Schwung 
bringen wollen, #nden bei der Kontaktstelle 
Frau und Beruf Schwarzwald-Baar-Heuberg 
kompetente Unterstützung – und das, je 
nach Lage, auch telefonisch oder per Vi-
deo. Am 29. April #ndet ein solcher (Fern-)
Sprechtag für Frauen aus dem Landkreis 
Tuttlingen statt. 
Das Angebot richtet sich an alle Frauen, die 
Fragen zu Wiedereinstieg, Quali#zierung, Be-
werbung oder Karriereplanung haben oder 
Unterstützung für die Ausbildungsplatzsu-
che oder beim Berufseinstieg suchen. Dabei 
spielen Schulabschluss, Alter, Nationalität 
oder Arbeitslosigkeit keine Rolle. 
Die Beratungen sind vertraulich und kosten-
frei. Eine Terminvereinbarung ist erforder-
lich. 
Information und Anmeldung: 
Marina Bergmann 
07721/998812 
m.bergmann@frauundberuf-sbh.de 
 
 

Kirchliche

Nachrichten

Evangelische   
Kirchengemeinde 
Mühlheim 

  
Wochenspruch:  
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, der uns nach seiner großen 
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 
lebendigen Ho%nung durch die Auferste-
hung Jesus Christi von den Toten.  (1. Petrus 
1, 3) 
  

Gottes Geist be"ügelt  
Es gibt ja einiges, was mich be!ügelt. Der 
aufmunternde Ruf meines Enkels gibt den 
müden Knochen neuen Schwung. Einem 
Adler gleich werde ich dabei gewiss nicht, 
aber Mattigkeit und Müdigkeit werden für 
diesen Moment ausgeschaltet. Es gibt eini-
ges, was mich be!ügelt. Das Vertrauen eines 
Menschen, gerade ich könnte jetzt helfend 
eingreifen. Aufmunternde Freundlichkeit 
oder wärmende Sonnenstrahlen aus blauem 
Himmel, so dass Wasser und Schnee glitzern 
und gleißen, all das schenkt mir neue Kraft. 
Und wer hat noch nicht erlebt, wie die Liebe 

einen Menschen be!ügelt, dass man förm-
lich im Himmel schwebt? Manchmal den-
ke ich, das ist irgendwie Kitsch. Manchmal 
freue ich mich aber auch, sichtbar vor Augen 
geführt zu bekommen, was Flügel sind. Sie 
heben mich aus der Schwere des Lebens, 
bewegen mich, ohne dass ich matt werde. 
Es ist nicht der Traum von ewiger Jugend: 
Es ist die Ho%nung, durch Gottes Nähe über 
sich selbst hinauszuwachsen, wenn es nötig 
ist. Gottes Geist be!ügelt, um für die jeweili-
gen Aufgaben die entsprechende Stärke zu 
entwickeln. 
Carmen Jäger   
  
Liebe Gemeindemitglieder, 
wenn diese Ausgabe des „donnerstags“ 
nach Ostern erscheint, sind wir vielleicht 
alle schon etwas schlauer, was die weiteren 
Entwicklungen in Bezug auf Kontaktverbote 
und mögliche Exit-Strategien unserer Bun-
des- und Landesregierung betri%t. Das ho%e 
ich zumindest. Karfreitag und Ostern haben 
ja einen entscheidenden Vorteil gegenüber 
der Situation, in der wir gerade stecken. 
Auch wenn am Karfreitag die Trauer, der 
Schmerz und das Leid im Vordergrund ste-
hen, die Welt dunkel erscheint – so wissen 
wir doch, dass der Ostermorgen nicht fern 
ist. Es ist so viel einfacher mit Schmerz und 
Leid umzugehen, wenn man weiß, wann 
ein Ende in Sicht ist. Die Normalität, nach 
der wir uns in diesen Tagen sehnen, kann 
ein großer Ansporn sein. Ein Ansporn dazu, 
die Empfehlungen und Vorschriften zum 
Schutz von uns allen auch noch weiterhin 
zu befolgen. Auch dann, wenn es von Tag zu 
Tag schwerer fällt. „Gottes Geist be!ügelt“ 
so schreibt Carmen Jäger. Wie auch immer 
es jetzt für uns alle weitergehen mag, ich 
wünsche uns, dass wir etwas davon spüren 
dürfen. Möge Gottes Geist uns helfen wei-
terhin durchzuhalten, wo noch viel Geduld 
von uns gefordert ist. 
Ho%nungsvolle Grüße, 
Ihre Pfarrerin Nicole Kaisner   
  
Informationen für unsere Kirchenge-
meinde: 
Unsere Landeskirche verweist auf die Fern-
seh- und Radiogottesdienste, die sonntäg-
lich nach wie vor übertragen werden. 
Wer in dieser schwierigen Zeit ein persön-
liches Gespräch haben möchte, darf sich 
gerne telefonisch im Pfarramt melden. Ich 
weise jedoch darauf hin, dass es uns Pfarre-
rinnen und Pfarrern empfohlen wird, auch 
Seelsorgegespräche bis auf Weiteres tele-
fonisch oder per E-Mail zu führen. Auch das 
soll der Vermeidung einer möglichen An-
steckung dienen. Auch sollen Sie die Mög-
lichkeit bekommen, die aktuellen Predigten 
und Fürbittgebete zu Hause lesen zu kön-
nen. Dazu dürfen Sie sich gerne per Mail bei 
mir melden: nicole.kaisner@elkw.de 
Wer keine E-Mail-Adresse hat, kann die Pre-
digt und die Fürbitten auch in ausgedruck-
ter Form zugeschickt bekommen. Bitte 
melden Sie sich auch hierbei telefonisch im 
Pfarramt, falls Sie diesen Weg in Anspruch 
nehmen möchten. 
Auf unserer Internetseite wird die aktuel-
le Predigt samt Fürbittvorschlägen veröf-
fentlicht. Sie %nden unsere Internetseite 

unter www.gemeinde.muehlheim-chris-
tuskirche.elk-wue.de.  Die aktuelle Pre-
digt wird unter der Rubrik Gottesdienste 
eingestellt 
  
Da die Beiträge für das „donnerstags“ immer 
mit einem gewissen Vorlauf von uns ver-
schickt werden müssen, weisen wir Sie auch 
auf die aktuellen Informationen zum Um-
gang mit dem Coronavirus auf der Home-
page unserer Landeskirche hin: 
www.elk-wue.de   
  
Glockenläuten in Mühlheim und 
Fridingen 
In Mühlheim und Fridingen läuten die Kir-
chenglocken von Montag bis Samstag um 
19.30 Uhr. Sonntags werden die Glocken 
um 10.30 Uhr läuten. Die Glocken laden uns 
zum persönlichen Innehalten und zum Ge-
bet sowie zur Fürbitte ein. Darüber hinaus 
sollen sie uns daran erinnern, dass wir auch 
in dieser Krisenzeit als Gemeinschaft mit-
einander in Solidarität verbunden bleiben. 
Ebenso sollen sie Ausdruck des Dankes und 
der Wertschätzung sein für all diejenigen, 
die in dieser Zeit dafür sorgen, dass das Le-
ben trotz allem weitergeht.   
  
Vermittlung von Einkaufshelfern/innen 
Falls Sie einer Risikogruppe angehören oder 
aus einem sonstigen Grund gerne jemanden 
hätten, der für Sie wichtige Besorgungen er-
ledigt, dürfen Sie sich gerne telefonisch im 
Pfarramt melden. Wir werden dann für Sie 
Menschen #nden, die Sie ganz praktisch un-
terstützen können.   
  
Herzlich Willkommen bei Zuhause um 
Zehn 
Langweilig zu Hause? Fällt euch die Decke 
auf den Kopf?
Hier #ndest du jeden Morgen um 10 Uhr 
eine coole Idee für deinen Tag.
Das Evang. Jugendwerk hat einen On-
line-Blog für die Jugendarbeit zuhause ge-
startet. Diesen #ndet Ihr unter  
https://www.zuhauseumzehn.de/. 
Täglich um 10 Uhr wird eine Idee für die Frei-
zeitgestaltung zuhause oder ein geistlicher 
Impuls verö%entlicht. 
Außerdem #ndest du eine Liste mit Links zu 
weiteren Seiten der Jugendarbeit mit einer 
Fülle von kreativen Ideen.   
  
Evangelisches Pfarramt 
Mühlheim a. d. Donau 
Pfarrerin Nicole Kaisner 
Tel.: 017631759692 
Griesweg 3, 78570 Mühlheim a. d. Donau 
Ö%nungszeiten Gemeindebüro: 
Mittwoch und Donnerstag von 8 – 11.30 Uhr 
Tel: 07463/382, Fax: 07463/990558 
E-Mail: 
Pfarramt.Muehlheim-Donau@elkw.de 
  
Evang. Kirchenp!ege 
E-Mail: evkp!muehlheim@web.de 
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